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ncren Unzutraglichkeitcn in allen vorgedachten
drcy Fallen die Einwilligung in die Zngroffa-
tivn der Gratisi 'cationssumme auf den Wehr¬
pflichtigen und dessen Bürgen in den Bürg-
fchaftöschein und den Nummertausch -Contract
ausdrücklich eingerückt werden.

Zugleich wird auch noch in Ansehung der
für die Errichtung der Nummertausch - Con-
tractc an den Auditeur zu bezahlenden Gebüh¬
ren bestimmt , daß für einen jeden solchen
Contract ohne Unterschied mit Einschluß des
Stempelpapicrs und der doppelten Ausferti¬
gung nicht mehr als überhaupt nur Drey
Rthlr . Gold zu entrichten ist ; außer diesen
z Rthlr . sind deshalb an niemanden einige
Kosten zu bezahlen.

2 ) Negierungs - Bekanntmachung
vom  22 . Jan . 1820 . xubl . Januar
27 . 1820.

Nähere Bestl'm- Die Regierung sindet sich durch mehrere

"r Instruction bei ihr geschehene Anfragen veranlaßt , in An-
sür die FeldhL- sehung der Schüttung von Vieh , sowohl
ter , das Ein - überhaupt als insbesondere durch die Fcldhü-
sckuitten des ^ " e, ^ ^ 1
Wiehes, die da- ter , zur nähern Bestunmung des § . 10 . der
für zu entrich- Instruction für die Feldhüter , mit höchster

rung mid̂ zu landesherrlicher Genehmigung folgendes all-
lcistende Ent - gemein anzuordnen:

treffend^ Es ö ^hört Zu den Obliegenheiten des
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Feldhüters , Vieh , das er auf öffentli¬
chen Wegen und an den Deichen, wo sol¬
ches nicht von der Herzoglichen Cammer
besonders erlaubt ist, weidend antrifft,
eben so wie dasjenige, das er auf Ge¬
meinheitsgründen widerrechtlich aufge-
tricben findet(§. Z. der Instruction) , ein-
zuschutten und davon dem Kirchspielö-
vogt, oder wenn die Schätzung am Dei¬
che geschehen ist, dem nächsten Deichju-
raten ( Deichrichter) sofort Anzeige zu
machen»

r) Für dergleichen Schüttungen erhält der
Feldhüter von dem Eigcnthümer des eiu-
geschuttetcn Viehes folgendes Schütt-
geld: für ein Pferd , imgleichen für ein
Stück Rindvieh' 24 Gr . , für ein Füllen
oder ein Stück junges Vieh 12 Gr ., für
ein Ferkel, imgleichen für ein Schaaf
oder Lamm 6 Gr . , für eine Gans oder
Gänseküchlein 2 Gr . , alles in kleinem
Courant oder Convcntivnsgelbe.

2) Vieh , das auf dem Privatlande eines
Dritten von dem Feldhüter angetroffen
wird , hat dieser allemal und unaufge¬
fordert zu schütten, wenn er dasselbe in
den Früchten oder im Mähegrase be¬
trifft : hingegen darf auf dem Weide¬
lande eines Dritten die Schüttung von



dem Feldhüter nur dann geschehen , wenn
er von dem Besitzer des Landes dazu
anfgefordert wird . Bei jeder Schüttung
auf Privat - Ländereien muß der Feld¬
hüter zugleich den Zustand , worin die
Befriedigungen derselben sich befinden,
untersuchen und genau notiren , damit er
darüber , auf Erfordern , ein diensteidli¬
ches Zeugniß ertheilen könne.

4 ) ^ Von der auf Privatlande geschehenen
Schüttung hat der Feldhüter sowohl dem
Besitzer des Landes , als dem Eigenthü-
mer des Viehes sofort Anzeige zu ma¬
chen . Zst der letztere nicht bekannt , so
geschieht die Anzeige an den Kirchspiels-
Vogt , welcher dann dafür zu sorgen hat,
daß die geschehene Einschüttung baldigst
zur öffentlichen Kunde gebracht werde.

g ) Bei solchen auf Privatlande geschehe¬
nen Schüttungen , die der Feldhüter , er
sey dazu aufgefordert gewesen oder nicht,
verrichtet hat , erhalt derselbe für jedes
Stück Vieh die Hälfte des oben in
Nr . 2 . bestimmten Schüttgeldes.

6) Es steht einem jeden Landbesitzer frey,
fremdes Vieh , das er auf seinem Lande
antrifft , selbst einzuschütten , jedoch muß
dabey , wie sich ohnehin versteht , das
fremde Vieh nicht beschädigt oder geiuiß-



handelt , auch davon unverzüglich dem
Eigenthümer des Viehes , oder wenn
dieser nicht bekannt ist , dein Kirchspiels¬
vogt Anzeige gemacht werden . Der Ei¬

genthümer des Viehes hat dann die
Halste des in Nr . 2 . bestimmten Schütt¬

geldes an denjenigen zu entrichten , der

die Schüttung verrichtet hat.

7 ) Zn jedem Fall ist das eingeschüttcte
-Vieh unverzüglich nach dem nächsten
Krughause zu bringen , wo es gehörig
gefüttert werden muß , bis der Eigenthü¬
mer , mit einem Loszettel vom Amte
versehen , es abforde "-̂ . Der Betrag der

Fütterungskosten wird vom Amte ex « 5-
kicis in dem Loszcttel bestimmt.

8 ) Wenn der Besitzer des Landes , auf
welchem das fremde Vieh weidend be¬
troffen und cingeschättct ist , eine beson¬
dere Taxation des durch dasselbe verur¬

sachten Schadens nicht verlangt , so ist
der Eigenthümer des Viehes schuldig,

demselben als Schadensersatz,  wenn
das Land mit Früchten bestellt oder Mä¬

heland war,  das ganze in Nr . 2 . be¬
stimmte Schüttgeld , und wenn es Wei¬
deland war,  die Hälfte desselben zu ent¬
richten.

g ) Wird aber die Taxation des Schadens-



verlangt , so geschieht solche durch zwcy
vom Amte beeidigte Hausväter , welchen

dafür z6 Gr . als Vergütung für ihre
Mühe zu bezahlen sind . Damit es hie¬
zu einer dcsondern Beeidigung in jedem
speciellen Fall nicht bedürfe , haben die

Aemter in jedem Kirchspiel , nach der
Größe desselben , z bis 6 vernünftige
Hausväter ein für allemal als Taxato¬

ren solcher Beschädigungen zu beeidigen,
und deren Namen , durch Anschlag im

Hause des Kirchspielsvogts , bekannt zu
machen , da sodann ein jeder , der auf
solche Art durch fremdes Vieh Schaden

gelitten hat , zwei derselben herbeirufen
und durch sie die Besichtigung und Schät¬

zung des erlittenen Schadens vornehmen
lassen kann . Bei dieser Schätzung müs¬
sen aber diejenigen Personen , welche die

Schüttung verrichtet haben , zugegen seyn,
um die nöthige Nachweisung zu geben,
und es ist dabei von den beeidigten Tara¬

toren zugleich der Ausland der Befriedi¬
gungen zu untersuchen , und darüber in

ihrem schriftlichen Gutachten das Nö¬
thige anzuführen , welches Gutachten von
ihnen auf das Amt zu liefern , oder auch
demjenigen , der die Taxation hat vor-
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